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Dieses Dokument soll als Vorlage zur Erstellung von Jusletter-Beiträgen dienen. Durch die Formatierung entsprechend den Angaben in diesem Dokument erleichtern Sie unsere Arbeit sehr. Falls die Formatierung oder einzelne Punkte unklar sind, können Sie uns gerne telefonisch erreichen oder die entsprechenden Punkte ausser Acht lassen.

Titel des Beitrags (möglichst kurz und prägnant)

Untertitel des Beitrags (fakultativ)

Titelei und Name der Autorin bzw. des Autors

Kurze Zusammenfassung des Beitrags (ca. 2-5 Sätze; darf aus technischen Gründen keine Fussnoten oder Hyperlinks enthalten). Schlisst am besten mit einer Darstellung, was der/die AutorIn gemacht hat ab (z.B. der Autor analysiert, kommentiert, fasst zusammen, stellt die Probleme dar, zeigt alternative Lösungsmöglichkeiten auf etc.). Der Lead erscheint zu Beginn jedes Beitrags (Aufbau vgl. unten), in der Jusletter E-Mail und online auf der Hauptseite der Jusletter-Ausgabe.

Inhaltsübersicht (wird durch Weblaw automatisch erstellt)

I. Überschrift X (bitte als „Überschrift 1“ definieren)

1. Überschrift Y (bitte als „Überschrift 2“ definieren)

1.1 Überschrift Z (bitte als „Überschrift 3“ definieren)

Hinweis zu den Überschriften: Die ersten zwei Stufen sollten möglichst wie oben dargestellt definiert werden (Stufe 1 mit röm. Ziffern, Stufe 2 mit arabischen Ziffern), weitere Stufen können beliebig vorgesehen und definiert werden. Alle Überschriften sollten als „Überschrift XY“ definiert und fett dargestellt werden. Bitte keine unterstrichenen oder kursive Überschriften verwenden. Nach den Überschriften bitte keine leere Zeile einfügen.

Die Setzung der Randziffern nimmt Weblaw vor. Den Text zwischen den Überschriften möchten Sie bitte als „Standard“ definieren
. Schriftart und Schriftgrösse spielen keine Rolle. Einzelne hervorzuhebende Textstellen können kursiv markiert werden, ausnahmsweise fett, auf unterstrichenen Passagen ist möglichst zu verzichten. Markierungen sollten aus ästhetischen Gründen sparsam eingesetzt werden. Bitte nicht das gleiche Zeichen für Anführungs- und Schlusszeichen verwenden: „Gutes Beispiel“; "schlechtes Beispiel“.

Einführender Satz oder Absatz zur Aufzählung („Definition als Standard“):

· Aufzählungen sollten mit Bullet points als Aufzählungszeichen

· und eingerückt dargestellt werden.

· Die Aufzählung selber, d.h. nicht der einführende Satz, sollten als „list“ definiert werden (ist beim ersten Mal manuell einzutippen).

Hinweise zur Zitierung von Gerichtsentscheiden finden sie in unseren Publikationsrichtlinien. Bitte beachten Sie diese, so erleichtern Sie uns eine Verlinkung.
Ende des Beitrags

Kurzer Satz zur Beschreibung der Person der Autorin bzw. des Autors.

Evtl. Danksagungen oder weitere Hinweise zur Publikation. (fakultativ)

Evtl. Bibliografie/Literaturübersicht (fakultativ)

� Bitte nur Fussnoten verwenden, keine Endnoten. Fussnoten immer gross beginnen und mit Punkt abschliessen.





